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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schrift7iche Anfrage der Abg. 

Anschober, Freunde und Freundinnen 

vom 16.9.1993, Z7. 5331/J-NR/1993 
-1 

"Jagdvergnügen" 

St"'f-/AB 
1993 -11- 1 5 

zu S331/J 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG und §90erster Satz des Geschäfts
ordnungsgesetzes 1975 ist der Nationa7rat befugt, die Ge
schäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mi tg 7 i e

der über a77e Gegenstände der Vo77ziehung zu befragen und a77e 

einsch7ägigen Auskünfte zu ver7angen. § 90 zweiter Satz des 
Geschäftsordnungsgesetzes 1975 präzisiert die "Gegenstände der 
Vo77ziehung" -a7so die Gegenstände des Fragerechtes - unter 

Verwendung des Wort7autes des § 2 Abs. 3 des Bundesministerien
gesetzes 1973. Demgemäß sind darunter zu verstehen: "Regierungs

akte, Ange7egenheiten der behörd7ichen Verwa7tung oder der Ver
wa7tung des Bundes a7s Träger von Privatrechten." 

Für den Umfang der Pf7 i cht zur Beantwortung einer par 7 amenta
rischen Anfrage ist daher vor a77em von Bedeutung, ob die Frage 

einen "Gegenstand der Vo77ziehung" betrifft. 

Das in Art. 52 Abs. 1 B-VG niederge7egte Fragerecht und die ihm 

korrespondierende Informationspflicht so7len die Vo7ksvertretung 

in die Lage versetzen, sich ein Urtei 7 darüber zu bi 7den, ob die 

Regierungsgeschäfte den von der Vo7ksvertretung beschlossenen 

Gesetzen gemäß, desgleichen aber, ob sie darüber hinaus auch den 

politischen Intentionen der Volksvertretung entsprechend geführt 

werden. Sie finden daher ihre Grenze in den Ingerenzmöglichkei

ten, über die die Bundesregierung und ihre einze7nen Mitglieder 

in ihrem j ewe i 1 i gen Wi rkungsbere ich verfügen. 

5247/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

Eine parlamentarische Anfrage im Zusammenhang mit einem im Ei

gentum des Bundes stehenden Unternehmen ist damit so weit vom 

Interpel7ationsrecht gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG ("V077ziehung des 

Bundes") erfaßt, als inden Organen dieser Unternehmen Verwa 7-

tungsorgane tätig werden. Konsequenterweise unter7iegen daher 

auch nur die Hand7ungen von Verwa7tungsorganen in den Organen 

von Unternehmen der par7amentarischen Interpe77ation. 

Nicht vom Interpe77ationsrecht umfaßt sind jedoch Hand7ungen, 

die von geschäftsführenden Unternehmungsorganen se7bst gesetzt 

werden. 

Ihre Fragen 1 bis 6 bez i ehen sich aber aussch 7 i eß 7 ich auf 

Handlungen von Unternehmensorganen und wären daher auch von 

diesen zu beantworten. 

Ich habe aber Ihre Anfrage an die öIAG weiterge7eitet. 

Die entsprechende Ste77ungnahme darf ich Ihnen in der Bei 7age 

zur Kenntnis bringen. 

Fragen betreffend die Universa7e Bau AG, Stuag, Creditansta7t 

und Bank Austria wären direkt an die Unternehmen bzw. deren 

private und öffentliche Eigentüm~r zu stel7en und können mangels 

Zuständigkeit nicht beantwortet werden. 

Ich möchte jedoch ganz grundSätzlich anmerken, daß die Organe 

der ÖIAG derze i t di e Notwendi gke i t der Aufrechterha 7tung kon

zerneigener Jagdreviere überprüfen und /J,·nderungen der derzeiti

gen Praxis und Ausführung in Vorbereitung sind. 

Dies'geschieht aufgrund einer persönlichen Anregung von mir an 

di e zuständigen Organe, da ich inder Jagd kein "Vergnügen" 

erkennen kann J und ich auch das Abkna 1 7en von Ti eren für ke in 

anstrebenswertes Privileg haTte. 
,', 

wien, am 1/1. November '1!:> 
Der Bunde"minister 
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Stellungnahme der ÖIAG zur parlamentarischen 

Anfrage Zl. 5331/J-NR/1993 

Die öIAG darf darauf hinweisen, daß mit dem umfangreichen Grund
eigentum einiger Unternehmen zwangsläufig auch eine Eigenjagd 

verbunden ist, dies aber keineswegs Ausdruck irgendwelcher "Pri

vilegien" von Managern ist, wie dies in der Einleitung zur ge

genständlichen Anfrage unterstellt wird. 

Zu den Fragen 1, 2, 3, 4, 5 und 6: 
"Verfügen di e VOEST bzw. ihre Tochterbetri ebe, di e AMAG, di e 
Chemie Ges.m.b.H. bzw. ihr Tochterbetrieb Steyr, die Universale 
Bau AG, die Stuag, die Creditanstalt, die Bank Austria über 
Eigenjagden? 

Seit wann jeweils im Einzelfall? 

Aus welcher Gesamtfläche im Einzelfall? 

Welche Teile sind im jeweiligen Einzelfall verpachtet? Wurden 
weitere Flächen gepachtet? Wenn ja,' in welchem Ausmaß? 

Gehören zu den Pächtern Aufsichtsräte oder Mitarbeiter der je
weiligen Unternehmen? Wenn ja, welche? 

Welche Einnahmen wurden aus diesen Verpachtungen von Eigenjagden 
jeweils erzielt?" 

Frage 

Eigenjagd? 

Seit wann? 

Gesamtfläche? 

verpachtet/ 
gepachtet? 

Pächter? 

Einnahmen aus 
Verpachtungen? 

VOEST 

Werksgelände Linz 
und Donawitz 

Linz seit 1954 
Donawitz seit 1881 

Linz 622 ha 
Donawitz 840 ha 

Linz verpachtet 
Donawitz 0 
keine weiteren 
Flächen gepachtet 

AMAG Agrolinz 

Ranshofen 

seit 1939 

3.83 ha 

alles verpachtet 
keine weiteren 
Flächen gepachtet 

Steyr +) 

1950 

115 ha 

Die Pächter sind wede~ Aufsichtsratsmitglieder 
noch Mitarbeiter 

Linz und Augebiet*) 
S 11.690,--inkl. 
MWSt/Jahr 
Donawitz 0 

25.000,--/ha 
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+) Die Agrolinz Agrarchemikalien GmbH hat auf einer ehemaligen 
1 andwi rtschaft 1 i chen Versuchsfl äche bei Steyr ei ne Ei genj agd, 
die noch im Jahr 1993 verkauft wird. 

*)das an das Werkgelände Linz angrenzende Augebiet wurde inzwi
schen an die Stadt Linz verkauft; 

· -5247/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




